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Infobrief 8.20  
 
Durchfahrtsbeschränkung einmal anders..... 
 
Lüft Beruhigungsinseln clever eingesetzt als Durchfahrtstrichter 
Brückenbauwerk beidseitig eingeengt.  
 

 
 
 
Folgende Informationen erreichen uns von der Gemeinde Aldersbach:  
 
 
„Da die alte Vilsbrücke in Kriestorf mittlerweile in die Jahre gekommen ist, wurde die Traglast  
vom Brückenprüfer auf maximal 3,5 Tonnen beschränkt.  
 
Leider hielten sich viele Verkehrsteilnehmer nicht an diese Beschränkung.  
 
Es wurden deshalb jetzt vom Bauhof der Gemeinde Aldersbach Lüft Beruhigungsinseln beidseitig  
montiert, die nur noch eine Durchfahrt für Fahrzeuge, die maximal 2,50 m breit sind, erlauben.  
 
Durch entsprechende Beschilderung der Zufahrtstraßen wird rechtzeitig auf diese Einengung  
hingewiesen.“  
 
 
Unser Dank gehört den Verantwortlichen der Gemeinde Aldersbach,  
die uns diese interessante Referenz zur Verfügung gestellt haben. 
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